
Antrag der FDP-Fraktion

vom 29. Oktober 2010

Traktandum VI 152/2007: Volksinitiative "Familienfreundliche Tagesstrukturen in 
den Solothurner Gemeinden"

Wir beantragen folgende Änderungen des Umsetzungsvorschlages der Regierung: 

I.
Die Volksinitiative "Familienfreundliche Tagesstrukturen in den Solothurner Gemeinden" 
wird wie folgt umgesetzt: 

Das Sozialgesetz vom 31. Januar 2007 wird wie folgt geändert:

§ 107 Tagesstrukturen

Abs. 2 (neuer Wortlaut): Die Angebote sind nach Möglichkeit zu koordinieren.

Abs. 3 (neuer Wortlaut): Die Einwohnergemeinden bestimmen die Mindestqualitätsanforde
rungen an die familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen und Tagesschulen, insbeson
dere die Mindestanforderungen an das Betreuungspersonal, und legen die Anzahl Kinder pro 
Betreuungsperson fest.

§ 107  bis   Finanzielle Bestimmungen   

Abs.1 (neuer Wortlaut): Der Kanton, die Gemeinden und die Eltern tragen die Kosten nach § 
107 Abs. 1 Bst. a, wobei der Beitrag der Eltern einkommensabhängig zu gestalten ist.

Abs. 2 (neuer Wortlaut): Der Beitrag des Kantons ist in Form einer Schülerpauschale zu ent
richten.

§ 107  ter   Abs. 1 und Abs. 2   sind ersatzlos zu streichen.

Begründung:
Das Initiativbegehren verlangt, dass die Gemeinden in der Umsetzung autonom sind und dass 
sie es sind, welche mit den lokalen Anbietern Qualitätskriterien vereinbaren. Die Autonomie 
der Gemeinden und die Tatsache, dass nicht der Kanton die Qualitätskriterien festlegt, sind 
gewichtige Argumente der Initiative. Der Entwurf des Regierungsrats missachtet in § 107 
Abs. 3 diese Stossrichtung der Initiative. Er ist deshalb wie oben vorgeschlagen anzupassen. 
Da die Gemeinden und die Eltern den grössten Teil der finanziellen Last tragen, ist dies auch 
gerechtfertigt.
Der gemäss Initiative zu schaffende Innovationsfonds sollte es dem Kanton ermöglichen, eine 
geeignete Finanzierungsmöglichkeit zu finden. Da dieser Freiraum nicht genutzt wurde und 
ein Innovationsfonds im Sinne einer Spezialfinanzierung nicht sinnvoll ist, sind die kantonalen 
Beiträge in Form einer Schülerpauschale zu entrichten, wie dies der Gegenvorschlag vorsieht 
(§ 107bis).
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